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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 123-2020 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2020.RRGR.174 

  

Eingereicht am: 02.06.2020 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Ammann (Bern, AL) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 04.06.2020 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Finanzdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Steueranlage für Unternehmen erhöhen - Auswirkungen der COVID-19-Krise müssen von allen 

mitgetragen werden 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Im Rahmen des Voranschlags 2021 ist eine Erhöhung der kantonalen Steueranlage für juristische 

Personen im Umfang von mindestens 40 Millionen Franken vorzusehen. 

2. Im Rahmen des Voranschlags 2022 ist eine Erhöhung der kantonalen Steueranlage für juristische 

Personen im Umfang von mindestens 40 Millionen Franken vorzusehen. 

3. Im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2023 bis 2024 sind die Massnahmen gemäss vorste-

hender Ziffer 1 und Ziffer 2 fortzuführen. 

Begründung: 

Die Prognosen für die Kantonsfinanzen sind besorgniserregend, dies hat der Regierungsrat an der Pres-

sekonferenz letzten Freitag deutlich gemacht. 

Zur Bewältigung der finanziellen und gesellschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Krise braucht es 

nun Solidarität von jenen Unternehmen, die finanziell gut dastehen. So kann verhindert werden, dass die 

Gesellschaft weiter auseinanderdriftet und die gute Infrastruktur erhalten bleibt. Die Krise hat gezeigt, 

dass soziale Einrichtungen und Dienstleistungen, die Gesundheitsversorgung u. a. systemrelevant sind. 

Wünschenswert wäre, die Massnahme bereits im Voranschlag 2021 umzusetzen. Sollte dies aus zeitli-

chen Gründen nicht machbar sein, wäre die Massnahme für den Voranschlag 2022 umzusetzen. 

Begründung der Dringlichkeit: Die Mehrkosten der Covid-19-Krise müssen durch diverse Massnahmen abgedeckt werden. Es 

braucht rasche Entscheide. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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